
Endersei ausserdem die «Zuhalterin»* eines Jakob Bii-

chel — angeblich aus St. Margrethen — gewesen. Büchel

wáre der Vater ihres Sohnes Franz Xaver Ender (1805—

1855). Zudem sei Jakob Büchel in Bregenz «voreinigen

Jahren» wegen Diebstahls untersucht worden. Er hätte

dann für fünf Jahre in das Strafarbeitshaus in Innsbruck

gehen müssen.”

Die nachfolgenden Ausführungen belegen eindeutig,

dass Elisabeth Ender aus wirtschaftlichen Gründenzeit-

weise ihre liechtensteinische Heimat verlassen musste.

Sie fand Arbeit als Dienstmagd bei einem Bauern in

Oberschwaben. Im Alter von 19 Jahren traf sie dort auch

den Vater ihres ersten Kindes.

Eine gefälschte Heiratsurkunde

Die Behörden der Stadt Lindau hatten am 9. Januar

1807 dem Oberamt in Vaduz gemeldet, gegen Jakob Bü-

chel laufe eine Untersuchung. Dieser sei der angebliche

Ehemann vonElisabeth Ender, die er in Waldburg (bei

Ravensburg) zurückgelassen habe. Man vermute, die

Frau sei zu ihrer Mutter nach Schellenberg zurückge-

reist. Jakob Büchel wurde in Lindau einvernommen,

weil er einen gefälschten Trauschein bei sich hatte.“

Jakob Büchel musste erklären, wie er Elisabeth Ender

kennengelernt habe und wie es zu dieser gefälschten

Heiratsurkunde gekommensei. Am sogenannten Blut-

freitag, dem Tag nach Christi Himmelfahrt, im Jahr 1804

habe er Elisabeth Ender auf einem Bauernhof bei Wald-

burg kennengelernt. Er sei als Handwerker dort gewe-

sen, Elisabeth Ender als Dienstmagd.^?

Jakob Büchel und Elisabeth Ender seien dann zusam-

mengeblieben, sie habe bald schon ein Kind von ihm er-

wartet. Jakob Büchel als zukünftiger Vater hátte Elisa-

beth Ender die Ehe versprochen,er habe sich deshalb um

einen Trauschein bemüht. Wie das Paar zu einem sol-

chen Dokument kam, erläuterte Jakob Büchel bei seiner

Einvernahme1807 in Lindau. Ein Soldat und angeblicher
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«erbot sich nun, mir aus dieser Verlegenheit zu helffen,

und mir einen Trauschein eben so gut zu schreiben, als ein

jeder anderer Geistlicher oder Pfarrherr. Ich nahm sein An-

bieten an und versprach ihm dafür eine Maass Wein, und
des andern Tagslieferte er mir diesen Trauschein ein».?

Dieser Mann kónnejedoch nicht mehr für die Ausstel-

lung dieses falschen Ehescheins zur Rechenschaft gezo-
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gen werden, da er inzwischen «in der Schlacht zwischen

Ulm und Günzburg erschossen worden sey».

Jakob Büchel sei bereits einmal verheiratet gewesen,

was er Elisabeth Ender jedoch verschwiegen habe. Die-

ses Faktum hatte die Beziehung wohl zusehendsbelas-

tet. Elisabeth Ender habe den gefálschten Trauschein
«nie ganz gebilliget, doch war sie damals zufrieden, und

üusserte nur, es móge qut seyn, bis wir an einen Ort kümen,

wo sie rechtmässig copulirt werden kónnten, um welches

sie mich vielmal bete, ich aber in dem gehegten Zweifel, ob

mein erstes Weib nicht etwa noch lebe, immer abzulehnen

suchte, weswegen sie mir öfters Vorwürfe machte.»

Der uneheliche Sohn Franz Xaver Ender

Elisabeth Ender gebar ihr Kind, den Sohn Franz Xaver

Ender, am 31. März 1805. Vater dieses Kindes ist mit
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